
1

Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis 
sowie Regeln und Verfahren zu deren 
Sicherung und für den Umgang mit 
wissenschaftlichem Fehlverhalten 
an der KHSB

PrPrääsentation:sentation:
Prof. Dr. Andreas LienkampProf. Dr. Andreas Lienkamp

TheologischTheologisch--ethische Grundlagen Sozialer Arbeitethische Grundlagen Sozialer Arbeit
ICEP ICEP -- Berliner Institut fBerliner Institut füür christliche Ethik und Politik r christliche Ethik und Politik 

Forschungsbeauftragter Forschungsbeauftragter -- OmbudspersonOmbudsperson

Lienkamp 2Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis

AnlassAnlass

DFG = die zentrale FDFG = die zentrale Föörderorganisation frderorganisation füür die r die 
Forschung in Deutschland Forschung in Deutschland 
Vergabe von FVergabe von Föördermitteln der DFG an Hochschulen rdermitteln der DFG an Hochschulen 
seit 2001 an die Umsetzung der seit 2001 an die Umsetzung der „„Empfehlungen zur Empfehlungen zur 
Sicherung guter wissenschaftlicher PraxisSicherung guter wissenschaftlicher Praxis““ gebundengebunden

„„Hochschulen ... sollen unter Beteiligung ihrer Hochschulen ... sollen unter Beteiligung ihrer 
wissenschaftlichen Mitglieder Regeln guter wissenschaftlicher wissenschaftlichen Mitglieder Regeln guter wissenschaftlicher 
Praxis formulieren, sie allen ihren Mitgliedern bekanntgeben Praxis formulieren, sie allen ihren Mitgliedern bekanntgeben 
und diese darauf verpflichten. Diese Regeln sollen fester und diese darauf verpflichten. Diese Regeln sollen fester 
Bestandteil der Lehre und der Ausbildung des Bestandteil der Lehre und der Ausbildung des wissenschaftwissenschaft--
lichenlichen Nachwuchses sein.Nachwuchses sein.““ (DFG 1998, Empfehlung 2)(DFG 1998, Empfehlung 2)
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AnlassAnlass

HRK = die Vereinigung der deutschen Hochschulen HRK = die Vereinigung der deutschen Hochschulen 
HRK hat 1998 Empfehlungen HRK hat 1998 Empfehlungen „„Zum Umgang mit Zum Umgang mit 
wissenschaftlichem Fehlverhalten in den Hochschulenwissenschaftlichem Fehlverhalten in den Hochschulen““
beschlossen, die von den Mitgliedshochschulen beschlossen, die von den Mitgliedshochschulen 
umzusetzen sindumzusetzen sind
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AnlassAnlass

„„Gravierende FGravierende Fäälle wissenschaftlicher Unredlichkeit lle wissenschaftlicher Unredlichkeit 
sind seltene Ereignisse. sind seltene Ereignisse. 
Jeder Fall, der vorkommt, ist aber ein Fall zu vielJeder Fall, der vorkommt, ist aber ein Fall zu viel““
(DFG 1998, Vorbemerkung)(DFG 1998, Vorbemerkung)
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AnlassAnlass

„„denn nicht nur widerspricht Unredlichkeit denn nicht nur widerspricht Unredlichkeit -- anders als anders als 
der Irrtum der Irrtum -- fundamental den Grundsfundamental den Grundsäätzen und dem tzen und dem 
Wesen wissenschaftlicher Arbeit; Wesen wissenschaftlicher Arbeit; 
sie ist auch fsie ist auch füür die Wissenschaft selbst eine gror die Wissenschaft selbst eine großße e 
Gefahr. Gefahr. 

Sie kann das Vertrauen der Sie kann das Vertrauen der ÖÖffentlichkeit in die Wissenschaft ffentlichkeit in die Wissenschaft 
ebenso untergraben wie das Vertrauen der Wissenschaftler ebenso untergraben wie das Vertrauen der Wissenschaftler 
untereinander zerstuntereinander zerstöören, ren, 
ohne das erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit nicht mohne das erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit nicht mööglich glich 
ist. ist. ““ (DFG 1998, Vorbemerkung)(DFG 1998, Vorbemerkung)
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AufbauAufbau

A. GrundsA. Grundsäätze guter wissenschaftlicher Praxistze guter wissenschaftlicher Praxis
Allgemeine GrundsAllgemeine Grundsäätze (A.1tze (A.1--A.16)A.16)
Rechte der Untersuchten (A.17Rechte der Untersuchten (A.17--A.23)A.23)

B. Regeln und Verfahren fB. Regeln und Verfahren füür den Umgang mit r den Umgang mit 
wissenschaftlichem Fehlverhaltenwissenschaftlichem Fehlverhalten

Wissenschaftliches Fehlverhalten (B.2)Wissenschaftliches Fehlverhalten (B.2)
Regelungen zur AufklRegelungen zur Aufkläärung wissenschaftlichen rung wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens (B.3Fehlverhaltens (B.3--B.5)B.5)
Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten 
(B.6(B.6--B.12)B.12)
Sanktionen (B.13.Sanktionen (B.13.--B14)B14)
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AllgemeineAllgemeine
GrundsGrundsäätzetze

„Alle in Lehre, Forschung, wissenschaftlicher 
Weiterbildung und Wissenstransfer Tätigen“ der KHSB 
„sind verpflichtet, die folgenden Grundsätze und 
Regeln guter wissenschaftlicher Praxis in ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit in allen 
Arbeitszusammenhängen einzuhalten. 
Dies gilt auch für Studierende, nachdem Sie zu Beginn 
ihrer wissenschaftlichen Arbeit von der/dem sie 
betreuenden Hochschullehrer/-in bzw. 
Wissenschaftler/-in mit diesen Grundsätzen und 
Regeln vertraut gemacht wurden.“ (A.1) 
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AllgemeineAllgemeine
GrundsGrundsäätzetze

„„Es ist Lege artis zu arbeiten. Es ist Lege artis zu arbeiten. 
Gute wissenschaftliche Praxis erfordert Gute wissenschaftliche Praxis erfordert 

strenge Sorgfalt bei der Gewinnung und Auswahl von Daten, strenge Sorgfalt bei der Gewinnung und Auswahl von Daten, 
die eindeutige und nachvollziehbare Dokumentation und die eindeutige und nachvollziehbare Dokumentation und 
VerVerööffentlichung aller wichtigen Ergebnisse sowie ffentlichung aller wichtigen Ergebnisse sowie 
Offenheit fOffenheit füür die Zweifel und Kritik an den eigenen r die Zweifel und Kritik an den eigenen 
Vorannahmen, methodischen Vorgehensweisen und Vorannahmen, methodischen Vorgehensweisen und 
Ergebnissen. Ergebnissen. 
Alle Erkenntnisse und Ergebnisse sind kontinuierlich der Alle Erkenntnisse und Ergebnisse sind kontinuierlich der 
SelbstSelbst-- und Fremdkritik zu unterziehen. ...und Fremdkritik zu unterziehen. ...““ (A.6)(A.6)
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AllgemeineAllgemeine
GrundsGrundsäätzetze

„„... Die Prinzipien guter wissenschaftlicher Arbeit sind ... Die Prinzipien guter wissenschaftlicher Arbeit sind 
durch das Vorbild wissenschaftlicher Mitarbeiter/durch das Vorbild wissenschaftlicher Mitarbeiter/--innen und innen und 
insbesondere durch Professorinnen und Professoren insbesondere durch Professorinnen und Professoren 
beispielhaft erfahrbar zu machen und beispielhaft erfahrbar zu machen und 
von allen Beteiligten einzufordern von allen Beteiligten einzufordern 

in Seminaren, in Seminaren, 
bei der Betreuung von Diplombei der Betreuung von Diplom--[, Bachelor[, Bachelor--, Master, Master--] oder ] oder 
Promotionsarbeiten und Promotionsarbeiten und 
in allen Forschungsprojekten in allen Forschungsprojekten 
(aktive Anregung offener wissenschaftlicher Diskussion, (aktive Anregung offener wissenschaftlicher Diskussion, 
Anerkennung verwendeter Ideen und Resultate Dritter, korrektes Anerkennung verwendeter Ideen und Resultate Dritter, korrektes 
Zitieren in Publikationen). ...Zitieren in Publikationen). ...““ (A.16)(A.16)
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Rechte der 
Untersuchten

„„In der Forschung sind die Persönlichkeitsrechte der in 
sozialwissenschaftliche Untersuchungen einbezogenen 
Personen ebenso wie ihr Recht zur freien Entscheidung 
über die Beteiligung an Forschungsvorhaben zu 
respektieren.“ (A.18)
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Rechte der 
Untersuchten

„„Generell gilt für die Beteiligung an 
sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, dass diese 

freiwillig ist und 
auf der Grundlage einer möglichst ausführlichen Information 
über Ziele und Methoden des entsprechenden 
Forschungsvorhabens erfolgt. ...
Prinzip der informierten Einwilligung ...“ (A.19)
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Rechte der 
Untersuchten

„„Besondere Anstrengungen zur Gewährleistung einer 
angemessenen Information sind erforderlich, wenn die 
in die Untersuchung einbezogenen Individuen 

über einen geringen Bildungsgrad verfügen, 
einen niedrigen Sozialstatus haben, 
Minoritäten oder Randgruppen angehören oder 
es sich um Kinder oder Jugendliche handelt.“ (A.20)
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Rechte der 
Untersuchten

„„Personen, die in Untersuchungen als Beobachtete oder Personen, die in Untersuchungen als Beobachtete oder 
Befragte oder in anderer Weise, z.B. im Befragte oder in anderer Weise, z.B. im 
Zusammenhang mit der Auswertung persZusammenhang mit der Auswertung persöönlicher nlicher 
Dokumente, einbezogen werden, Dokumente, einbezogen werden, 
ddüürfen durch die Forschung keinen Nachteilen oder rfen durch die Forschung keinen Nachteilen oder 
Gefahren ausgesetzt werden. Gefahren ausgesetzt werden. 
Die Betroffenen sind Die Betroffenen sind üüber alle Risiken aufzuklber alle Risiken aufzukläären, die ren, die 
das Madas Maßß dessen dessen üüberschreiten, was im Alltag berschreiten, was im Alltag üüblich ist. blich ist. 
Die AnonymitDie Anonymitäät der befragten oder untersuchten t der befragten oder untersuchten 
Personen ist sicher zu stellen.Personen ist sicher zu stellen.“ (A.21)
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Regeln und 
Verfahren ...

„„Die KHSB Die KHSB „„verpflichtet sich, auf die Einhaltung der ... verpflichtet sich, auf die Einhaltung der ... 
GrundsGrundsäätze hinzuwirken und Versttze hinzuwirken und Verstößöße dagegen zu e dagegen zu 
ahnden. ahnden. 
Sie wird jedem konkreten Verdacht auf Sie wird jedem konkreten Verdacht auf 
wissenschaftliches Fehlverhalten in der Hochschule wissenschaftliches Fehlverhalten in der Hochschule 
nachgehen. nachgehen. 
Sie verpflichtet sich, auch diejenigen zu schSie verpflichtet sich, auch diejenigen zu schüützen, die tzen, die 
einen Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten einen Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten 
offenbart haben.offenbart haben.“ (B.1)
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Wissenschaftliches 
Fehlverhalten

„„Ein wissenschaftliches Fehlverhalten wird dann als 
gegeben angesehen, wenn in einem 
wissenschaftserheblichen Zusammenhang 

bewusst oder grobfahrlässig Falschangaben gemacht werden, 
geistiges Eigentum Anderer verletzt oder 
in anderer Weise deren Forschungstätigkeit beeinträchtigt 
wird. ....“ (B.2)
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Regelungen zur 
Aufklärung ...

„„Die Ombudsperson 
ist Ansprechpartner/-in für alle Angehörigen der 
Hochschule. 
Sie/er berät als Vertrauensperson diejenigen, die über ein 
vermutetes wissenschaftliches Fehlverhalten informieren, 
prüft den Sachverhalt nach pflichtgemäßem Ermessen und 
leistet Vermittlung vor/zur Vermeidung der Einleitung 
formeller Verfahren.“ (B.4)
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Sanktionen

„„Da jeder Fall wissenschaftlichen Fehlverhaltens anders Da jeder Fall wissenschaftlichen Fehlverhaltens anders 
gelagert sein kann und auch die Schwere des gelagert sein kann und auch die Schwere des 
festgestellten wissenschaftlichen Fehlverhaltens ffestgestellten wissenschaftlichen Fehlverhaltens füür die r die 
jeweilige Entscheidung eine Rolle spielt, gibt es keine jeweilige Entscheidung eine Rolle spielt, gibt es keine 
einheitliche Richtlinie feinheitliche Richtlinie füür die jeweils angemessenen r die jeweils angemessenen 
Konsequenzen. Konsequenzen. 
Diese richten sich vielmehr nach den UmstDiese richten sich vielmehr nach den Umstäänden des nden des 
Einzelfalls. Einzelfalls. 
ÜÜber Sanktionen entscheidet der Rektor/die Rektorin. ber Sanktionen entscheidet der Rektor/die Rektorin. 
... ... (B.13)
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Sanktionen

ÜÜber einfache Sanktionen, wie etwa ber einfache Sanktionen, wie etwa 
die Ermahnung des/der Betroffenen durch den Rektor/die die Ermahnung des/der Betroffenen durch den Rektor/die 
Rektorin, Rektorin, 
Auflagen, nicht korrekt verfasste Publikationen zu korrigieren Auflagen, nicht korrekt verfasste Publikationen zu korrigieren 
oder zuroder zurüückzuziehen, ckzuziehen, 
Ausschluss von der hochschulinternen ForschungsfAusschluss von der hochschulinternen Forschungsföörderung rderung 
auf Zeit oder auf Dauer oder auf Zeit oder auf Dauer oder 
Auflagen, entstandene SchAuflagen, entstandene Schääden wieder gut zu machen, den wieder gut zu machen, 

entscheidet der Rektor/die Rektorin in eigener entscheidet der Rektor/die Rektorin in eigener 
ZustZustäändigkeit. ndigkeit. (B.13)
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Sanktionen

Hält der Rektor/die Rektorin 
arbeitsrechtliche, 
akademische, 
zivilrechtliche oder gar 
strafrechtliche Konsequenzen 

für erforderlich, leitet er/sie den Vorgang – nach 
vorheriger Information und Anhörung des/der 
Betroffenen – mit einer entsprechenden Empfehlung 
an den Träger weiter. ...“ (B.13)
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Ethos der Ethos der 
WissenschaftWissenschaft

„„Wissenschaftliche Arbeit beruht auf Grundprinzipien, Wissenschaftliche Arbeit beruht auf Grundprinzipien, 
die in allen Ldie in allen Läändern und in allen wissenschaftlichen ndern und in allen wissenschaftlichen 
Disziplinen gleich sind. Allen voran steht die Disziplinen gleich sind. Allen voran steht die 
Ehrlichkeit gegenEhrlichkeit gegenüüber sich selbst und anderen. ber sich selbst und anderen. 

Sie ist zugleich ethische Norm und Grundlage der von Sie ist zugleich ethische Norm und Grundlage der von 
Disziplin zu Disziplin verschiedenen Regeln Disziplin zu Disziplin verschiedenen Regeln 
wissenschaftlicher Professionalitwissenschaftlicher Professionalitäät, d.h. guter t, d.h. guter 
wissenschaftlicher Praxis. wissenschaftlicher Praxis. 
Sie den Studierenden und dem wissenschaftlichen Sie den Studierenden und dem wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu vermitteln, gehNachwuchs zu vermitteln, gehöört zu den Kernaufgaben der rt zu den Kernaufgaben der 
Hochschulen.Hochschulen.““ (DFG 1998, Vorbemerkung)(DFG 1998, Vorbemerkung)
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